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DIE FÖRDERUNG DER 
AKTION MENSCH
Die Aktion Mensch ist die größte private Förderor-
ganisation und eine der erfolgreichsten gemein-
nützigen Organisationen in Deutschland. Ihr Ziel 
ist es, die Lebensbedingungen von Menschen mit 
Behinderung, Kindern und Jugendlichen sowie 
Menschen mit besonderen sozialen Schwierig-
keiten zu verbessern.

Seit ihrer Gründung unterstützt die Aktion Mensch 
mit ihrer Förderung Projekte, die  

•	 sich konkret für eine vollständige und 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen  
mit Behinderung an der Gesellschaft  
einsetzen – und zwar von Anfang an 

•	 Kinder und Jugendliche in ihrer Persön- 
lichkeitsentwicklung stärken  

•	 Möglichkeiten anbieten, Menschen mit  
besonderen sozialen Schwierigkeiten  
Wege in die Gesellschaft zu ebnen.

4,6 Millionen Menschen, die sich an ihrer Lotterie 
beteiligen, versetzen die Aktion Mensch in die Lage, 
die Gesellschaft durch Aufklärung und innovative 
Förderprojekte mitzugestalten. Die Aktion Mensch 
hat ihre Förderung im Laufe der Jahre systematisch 
auf- und ausgebaut und sich dabei stets eng an den 
sich verändernden Lebensbedingungen orientiert. 
Der Förderung der Aktion Mensch liegen klare 
Prinzipien, flexible Programme und Verlässlichkeit 
in der Durchführung zugrunde.



  
 

  

Die Grundlage dafür bildet eine intensive inhalt- 
liche Zusammenarbeit mit den im Kuratorium der 
Aktion Mensch vertretenen Spitzen- und Bundes-
verbänden der Freien Wohlfahrtspflege sowie der 
Behindertenhilfe, dem ZDF und Fach-, Eltern- und 
Selbsthilfeverbänden.

ZIELE DER FÖRDERUNG 

→ Lebensqualität verbessern 
→ Teilhabe erreichen 
→ Wahlmöglichkeiten beziehungsweise 

Alternativen schaffen

FÖRDERPRINZIPIEN 

Die Aktion Mensch unterstützt Vorhaben von freien 
gemeinnützigen Einrichtungen und Organisationen 
für 

→ Menschen mit Behinderung 
→ Menschen mit besonderen sozialen  

Schwierigkeiten 
→ Kinder und Jugendliche

Privat-gewerbliche Organisationen, öffentlich-
rechtliche Institutionen und Privatpersonen  
können von der Aktion Mensch nicht gefördert 
werden.

Weitere Informationen:  
www.aktion-mensch.de/foerderung

http://www.aktion-mensch.de/foerderung




 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

DAS FÖRDERSPEKTRUM 
IM ÜBERBLICK
Die Aktion Mensch fördert Angebote freier gemein-
nütziger Träger, da diese sich multiplikatorisch 
auswirken und somit ein breiter Personenkreis 
erreicht wird. 

1. PROJEKTFÖRDERUNG 

Die Aktion Mensch unterstützt Projekte für Men-
schen mit Behinderung und Menschen mit beson-
deren sozialen Schwierigkeiten in den folgenden 
Bereichen:

•	 Arbeit und berufliche Qualifizierung:  
bewährte und innovative Konzepte zur  
beruflichen Teilhabe von Menschen mit  
Behinderung am ersten Arbeitsmarkt

•	 Fortbildung und Erfahrungsaustausch:  
Vermittlung von Wissen

•	 Interessenvertretung und Aufklärung:  
Informationsveranstaltungen, Tagungen  
und Seminare sowie öffentliche Aktionen,  
um Vorurteile gegenüber Menschen mit  
Behinderung abzubauen

•	 Kunst und Kultur in der Behindertenhilfe:  
beispielsweise kulturelle Veranstaltungen  
von Künstlern mit und ohne Behinderung

•	 Basisstrukturen in Mittel-, Ost- und Südost- 
europa: Kooperationsprojekte für den Auf-  
und Ausbau von Beratungs-, Hilfe- und Selbst- 
hilfeangeboten für Menschen mit Behinderung 
und Menschen mit besonderen sozialen  



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Schwierigkeiten, für Aufklärungsangebote  
oder Qualifizierungsmaßnahmen

•	 Projektförderung: zeitlich befristete und  
aktionsbezogene Maßnahmen zur Förderung  
der Selbstbestimmung und Integration von  
Menschen mit Behinderung, zur Prävention,  
Information oder zur Vernetzung

•	 Sport: Maßnahmen des Leistungssports,  
Rehabilitationssports und des Breitensports  
wie überregionale oder bundesweite Sport- 
veranstaltungen sowie Bildungsarbeit

•	 Ferien: behinderungsbedingte Mehraufwen- 
dungen, die bei der Vorbereitung und Durch- 
führung von Ferienmaßnahmen entstehen

2. STARTHILFE

In der Behindertenhilfe und -selbsthilfe wie auch  
in der Kinder- und Jugendhilfe fördert die Aktion 
Mensch den Auf- und Ausbau ambulanter Angebote 
wie Beratungsstellen, familienentlastende Dienste 
und Frühförderung. Die Starthilfe gewährt über 
mehrere Jahre eine Anschubfinanzierung für neue 
ambulante Dienste, die auf Dauer angelegt sind.

3. FÖRDERUNG DER KINDER- UND JUGENDHILFE

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Zu-
wendung, Schutz und Bildung, auf Förderung ihrer 
Talente und die Möglichkeit, sich zu eigenständi-
gen Persönlichkeiten zu entfalten.  

Es liegt im Interesse und der Verantwortung der 
gesamten Gesellschaft, ihnen Entwicklungsmög-
lichkeiten anzubieten, damit sie das eigene Leben 



planen und selbständig gestalten können. Deshalb 
fördert die Aktion Mensch seit dem Jahr 2000 
Projekte und Starthilfen von freien gemeinnützigen 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, wenn sie jun- 
gen Menschen mit und ohne Behinderung vor Ort 
Orientierungshilfen geben, sie in ihrer Entwicklung 
unterstützen und es ihnen ermöglichen, sich in die 
Gesellschaft einzubringen. Antragsberechtigt sind 
freie gemeinnützige Organisationen der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe und 
-selbsthilfe. 
 
 
 
 
 
 
 

4. FÖRDERSCHWERPUNKT INKLUSION

Unter Inklusion versteht die Aktion Mensch, dass 
jeder Mensch vollständig und gleichberechtigt an 
allen gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen 
kann – und zwar von Anfang an und unabhängig 
von seinen individuellen Fähigkeiten, seiner 
ethnischen wie sozialen Herkunft, Geschlecht  
oder Alter.

→ Förderprogramm Inklusion

Die Aktion Mensch fördert im Rahmen eines zeit- 
lich befristeten Förderprogramms Projekte und 
Initiativen, die vor Ort unterschiedliche Akteure 
aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 



 

 

 

(unter anderem aus Sozialwesen, Wirtschaft, 
Kultur, öffentlichen Institutionen) vernetzen.  
Zur Vorbereitung eines Inklusionsprojektes wer-
den Vorlauf- und Planungsaktivitäten mit bis zu  
15.000 Euro gefördert.

Das Förderprogramm Inklusion hat eine Laufzeit 
von insgesamt drei Jahren. Die Zusammenarbeit 
von Organisationen, die aus der Behindertenhilfe 
kommen, und Initiativen zum Beispiel aus dem 
Sozialwesen, Wirtschaft oder Sport, die bislang  
in diesem Bereich noch nicht tätig waren, ist eine 
wesentliche Voraussetzung für eine Förderung 
durch die Aktion Mensch. Freie gemeinnützige 
Organisationen können ab 2012 Anträge stellen. 
Hierfür stehen pro Projekt bis zu 250.000 Euro über 
drei Jahre zur Verfügung.

→ Förderaktion „Miteinander gestalten“

Gemeinschaft bedeutet, miteinander aktiv zu sein. 
Im Rahmen der neuen Förderaktion „Miteinander 
gestalten“ können bei der Aktion Mensch Förder-
anträge für Projekte gestellt werden, in denen 
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam 
agieren und das selbstverständliche Miteinander 
lebendig wird. Auch für Kinder- und Jugendprojekte 
kann eine Förderung beantragt werden. Gefördert 
werden zum Beispiel:

•	 Projekte zu Partizipation und aktiver Teil- 
habe von Kindern und Jugendlichen

•	 Projekte zu Bildung und sozialem Lernen

•	 Projekte in Kultur und Freizeit

•	 Aktionen und Initiativen rund um das  
Thema Barrierefreiheit



5. INVESTITIONSFÖRDERUNG 

→ Einrichtungen und Dienste

Um Angebote für Menschen mit Behinderung 
beziehungsweise mit sozialen Schwierigkeiten 
realisieren zu können, sind häufig zunächst  
Investitionen in Immobilien nötig. So können  
beispielsweise Gebäude für Wohnangebote, 
Arbeitsmöglichkeiten oder ambulante Dienste 
geschaffen werden (Erwerb von Grundstücken; 
Erwerb, Bau, Umbau von Häusern). 
 
→ Barrierefrei von A bis Z 

Um aktive Teilnahme, persönliche Freizeitgestal-
tung und selbstbestimmte Mobilität zu ermög-
lichen, sind Umbauten nötig, die eine barrierefreie 
Umgebung für Menschen mit Behinderung schaf-
fen. Dazu gehört die barrierefreie Gestaltung und 
Ausstattung von Räumlichkeiten in ambulanten 
Diensten, integrativen Einrichtungen und solchen 
für die berufliche Qualifikation und Integration. 

→ Umwandlung von Groß- und Komplex- 
einrichtungen in differenzierte gemeinde- 
nahe Wohnangebote 

Zunehmend wünschen sich Menschen mit Behin-
derung kleine, überschaubare und gemeindeinte-
grierte Wohnangebote, um eine möglichst eigen-
ständige Lebensweise realisieren zu können. Um 
diese Wünsche umzusetzen, müssen insbesondere 
die Träger von Groß- und Komplexeinrichtungen 
erhebliche Veränderungsprozesse einleiten. Dieses 
langfristige Engagement unterstützt die Aktion 
Mensch in folgenden Bereichen: 



•	 Konzeptentwicklung zukünftiger Wohnstruk- 
turen mit den Bewohnern, ihren Angehörigen  
und den Mitarbeitern einschließlich der Pla- 
nung und Organisation der Umstrukturierung

•	 Erwerb, Bau und Ausstattung neuer Wohn- 
einheiten 

•	 Aufbau ambulanter Betreuungsstrukturen

→ Mobilität 

Mobil zu sein ist für Menschen mit Behinderung 
eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Deshalb fördert die 
Aktion Mensch die Erstanschaffung von Fahrzeu-
gen für Einrichtungen und Dienste.

→ Fördermaterialien 

Spielwelten sind Lernwelten. Dazu gehören Ma- 
terialien für Kinder und Erwachsene mit Behin-
derung, um individuelle Fähigkeiten zu erproben  
und weiterzuentwickeln, um motorische und 
intellektuelle Fertigkeiten zu trainieren oder für 
Gruppen- und Einzelspiele.

ANTRAGSTELLUNG ONLINE

Sämtliche Förderanträge werden nur noch direkt  
im Internet gestellt. Der Antragsteller wird bei den 
einzelnen Schritten begleitet und erhält erläutern-
de Hinweise sowohl während der Antragstellung 
als auch zum weiteren Verlauf des Antrags.
www.aktion-mensch.de/foerderung

 
 
 

 

http://www.aktion-mensch.de/foerderung


KONTAKT UND IMPRESSUM

Aktion Mensch e.V.
Heinemannstr. 36
53175 Bonn

Telefon: 0228-2092-5272
Telefon: 0228-2092-5555
Fax: 0228-2092-5425

E-Mail: foerderung@aktion-mensch.de

Fotos: Michael Bause für Aktion Mensch

Stand: Juni 2011
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